
161 der Beilagen zu de'n stenographischen Protokollen des Nationalrates X. GP. 

25. 6. 1963 

Regierungsvorlage 

1. 

Bundesgesetz vom , 
mit dem das Allgemeine Sozialversicherungs
gesetz abgeändert wird (11. Noyelle zum 

Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I. 

Das Allgemeine Sozialversicherungsgesetz, 
BGBl. Nr. 189/1955, in der Fassung der Bundes
gesetze BGBl. Nr. 266/1956, BGBL Nr.171/1957, 
BGBl. Nr. 294/1957, BGBl. Nr. 157/1958, 
BGBl. Nr. 293/1958, BGBl. Nr. 65/1959," BGBl. 
Nr. 290/1959, BGBl. Nr. 87/1960, BGB1. Nr. 168/ 
1960, BGBl. Nr. 294/1960, BGBl. Nr. 13/1962 
und BGBl. Nr. 85/1963. wird abgeändert wie 
folgt: 

1. § 98 hat zu lauten: 

"ü b e r t rag u n g, P f ä n dun gun d V e r
p f ä n d u Ii g von L.e ist u n g s-

ans p r ü c h e n. 

§ 98. (1) Die Ansprüche auf Geldleistungen nach 
diesem Bundesgesetz können unbeschadet der 
Bestimmungen des Abs. 3 rechtswirksam nur in 
folgenden Fällen übertragen, gepfändet oder ver-

. pfändet werden: 

1. zur Deckung von Vorschüssen, die dem An
spruchsberechtigten von Sozialversicherungs
trägern, vom Dienstgeber oder von einem Träger 
der öffentlichen Fürsorge auf Rechnung der Ver
sicherungsleistung nach deren Anfall, jedoch vor 
deren Fli.issigmachung gewährt wurden; 

2. zur Deckung von gesetzlichen Un~erhalts
ansprüchen gegen den Anspruchsberechtigten ~it 
der Maßgabe, daß § 6 des Lohnpfändungsgesetzes, 
BGBl. Nr. 51/1955, sinngemäß Anwendung zu 
finden hat. 

(2) Der Anspruchsberechtigte kann mit Zu
stimmung des Versicherungsträgers seine An
sprüche auf Geldleistungen auch in anderen als 
den im Abs. 1 angeführten Fällen ganz oder teil
weise rechtswir ksam übertragen; der Versiche-

rungsträger darf die Zustimmung nur erteilen, 
wenn die übertragung im Interesse des An
spruchsberechtigten oder seiner nahen Angehö
rigen gelegen ist. 

(3) Der Hilflosenzuschuß, die nicht auf Geld
leistungen gerichteten Ansprüche sowie die An
wartschaften nach diesem Bundesgesetz könne"n 
weder übertragen noch gepfändet noch ver
pfändet werden. Das Stillgeld, der Entbindungs
beitrag und das Sterbegeld können nur in den im 
Abs. 1 Z. 1 angeführten Fällen übertragen, ge
pfändet oder verpfändet werden." 

2. Die überschrift des § 109 hat zu lauten: 

"A b gab e n f r e i h e i t der Ver si c h e
rungsträger und ihrer Verbände." 

3. a) Die überschrift des § 110 hat zu lauten: 

"S 0 n s t i g e Ab gab e n f r e i he i t." 

b) § 110 Abs. 1 und 2 haben zu lauten: 

,,(1) Von der Entrichtung der bundesrechtlich 
geregelten öffentlichen Abgaben mit Ausnahme 
der Gerichts-und Justizverwaltungsgebühren -
unbeschadet des § 4 des Umsatzsteuergesetzes -
sowie von der Entrichtung der Bundesverwal
tungsabgaben sind befreit: 

1. Rechtsgeschäfte, Rechtsurkunden 'und son
stige Schriften, sowie die im Verfahren vor den 
Verwaltungsbehörden durmgeführten Amts
handlungen, wenn sie die übertragung von Lie
genschaften, Räumen, Einrichtungsgegenständen 
und Gerätschaften betreffen, die zwischen den 
Versicherungsträgern (Verbänden) untereinander 
vorgenommen wird, auch wenn diese Gegen
stände nicht ganz oder überwiegend der Erfüllung 
der Aufgaben der Versicherungsträger dienen: 

2. Rechtsgeschäfte, Rechtsurkunden, sonstige 
Schriften und die im Verfahren vor den Ver
waltungsbehörden, Einigungskommissionen, nach 
sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften errich
teten Kommissionen, Ausschüssen und Sch'jleds
gerichten durchgeführten Amtshandlungen, wenn 
sie Rechtsverhältnisse betreffen, die begründet 
oder abgewickelt werden 
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2 161 der Beilagen 

a) in Durchführung der in diesem Bundes
gesetz geregelten Versicherungen zwischen 
den Versicherungsträgern und ihren Ver
bänden einerseits und den Versicherten, 
deren Dienstgebern, den Anspruchswerbern 
und Anspruchsberechtigten auf Leistungen 
der Versicherung, den Vertragspartnern der 
Versicherung sowie den Fürsorgeträgern 
anderseits, 

b) -.) von den Versicherungsträgern und ihren 
Verbänden zur Beschaffung, Sicherung, 
Instandhaltung oder Erneuerung von 
Liegenschaften, Räumen, Einrichtungs
gegenständen und Gerätschaften, die der 
Erfüllung der Aufgaben der Versicherung 
dienen, soweit sie nicht ausschließlich oder 
überwiegend für die Anlage von Ver
mögensbeständen bestimmt sind; 

3. alle Amtshandlungen, Urkunden und son
stigen Schriften, die zur Bildung der Verwaltungs
körper der Versicherungsträger und ihrer Ver
bände notwendig sind. 

(2) Von den Gerichts- und' Justizverwaltungs
gebühren sind befreit: 

1. die Schriften und Amtshandlungen in l.ei
stungsstreitverfahren nach diesem Bundesgesetz; 

2. die Versicherungsträger und ihre Verbände 
in gerichtlichen Verfahren, die Angelegenheiten 
der im Abs.· 1 genannten Art oder die Durch
setzung von Ersatzansprüchen gegen den Dienst
geber oder einen ihm gemäß§ 333 Abs. 4 
Gleichgestellten (§ 334) oder gegen dritte Per
sonen (§ 335) betreffen." 

c) Die bisherigen Abs. 2 und 3 erhalten die 
Bezeichnung Abs. 3 und 4. 

4. Im § 122· Abs. 2 Z. 2 ist der Ausdruck 
,,680 S" durch den Ausdruck ,,710 S" zu ersetzen. 

5. Im § 123 Abs. 3 Z. 1. ist der Ausdruck "des 
24. Lebensjahres" durch den Ausdruck "des 
25. Lebensjahres" zu ersetzen. 

6. Im § 152 Abs. 1 zweiter Sat~, ist der Aus
druck ,,680 S" durch den Ausdruck ,,710 S" zu 
ersetzen. 

7. Im § 207 Abs. 3 Z. 1 ist der Ausdruck "des 
24. Lebensjahres" durch den Ausdruck' "des 
25. Lebensjahres" zu ersetzen. 

8. Im § 252 Abs. 2 Z. 1 ist der Ausdruck "des 
24. Lebensjahres" durch den Ausdrude "des 25. 
Lebensjahres" zu ersetzen. 

9. Im § 253 Abs. 1 zweiter Halbsatz ist der 
Ausdruck ,,680 S" durch den Ausdruck ,,710 S" 
zu ersetzen. 

10. Im § 276 Abs. 1 zweiter Halbsatz ist der 
Ausdruck ,,680 S" durch den Ausdruck ,,710 S" 
zu ersetzen. 

11. Im § 311 Abs. 5 fünfter Satz zweiter Halb
satz ist' der Ausdruck "der Aufnahme (§ 11 
Abs. 5)" durch den Ausdruck "der Zahlung des 
überweisungsbetrages an den Dienstgeber" zu 
ersetzen. 

12. § 479 Abs. 2 Z. 1 hat zu lauten: 

,,1. von den Bestimmungen des Ersten Teiles 
die §§ 32, 38, 64 bis 66, 98, 109 und 110;". 

13. Dem § 483 Abs. 3 sind folgende Sätze an
zufügen: 

"War das Mitglied des Landtages unmittelbar 
vor Beginn der Pflichtversicherung in einer ge
setzlichen Krankenversicherung freiwillig ver
sichert, so kann die freiwillige Versicherung nach 
Beendigung der Pflichtversicherung auf Antrag 
fortgesetzt werden. Der Antrag ist innerhalb von 
drei Wochen nach dem Ende der Pflichtversiche
rung bei dem Versicherungsträger einzubringen, 
'bei dem die freiwillige Versicherung bestanden 
hat. Als Beitragsgrundlage gilt die zuletzt in der 
freiwilligen Versicherung bestandene Beitrags
grundlage. " 

14. § 501 Abs. 2 erster Satz hat zu lauten: 

"Renten und Pensionen, auf die der Anspruch 
nach Abs. 1 wieder auflebt, sind, soweit sie nicht 
nach den bezogenen Vorschriften Angehörigen 
des Berechtigten überwiesen worden sind, ab dem 
Zeitpunkt, in dem sie aberkannt oder zum 
Ruhen gebracht worden sind, frühestens jedoch 
ab dem 4. März 1933, nachzuzahlen." 

ARTIKEL II. 

Übergangsbestimmungen. 

(1) Die Bestimmung des Art. I Z. 5 dieses 
Bundesgesetzes ist auf Antrag ab 1. August 1963 
auch anzuwenden, wenn Anspruch 'auf die Lei
stungen der Krankenversicherung für l\~gehörige 
am 31. Juli 1963 nur deswegen nicht bestanden 
hat, weil der Angehörige an diesem Tage das 
24. Lebensjahr bereits überschritten ha.tte. 

(2) Die Bestimmung des Art. I Z. 7 dieses Bun
desgesetzes ist auf Antrag auch auf Versicherungs-' 
fälle anzuwenden, die vor dem 1. August 1963 
eingetreten sind. 

(3) Die Bestimmung des Art. I Z. 8 dieses 
Bundesgesetzes ist auf Antrag auch auf Ver
sicherungsfälle anzuwenden, in denen der Stichtag 
vordem 1. August 1963 liegt beziehungsweise der 
Versicherungsfall vor dem 1. Jänner 1956 em
getreten ist. 
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(4) In den Fällen der Abs.2 und 3 gebührt die 
Leistung ab 1. August 1963; wenn der Antrag bis 
31. Dezember 1963 gestellt wird, sonst ab dem 
auf die Antragstellung folgenden Monatsersten. 

ARTIKEL III. 

Wirksamkeitsbeginn. 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit nichts 
anderes bestimmt wird, am 1. August 1963 in 
Kraft. 

(2) Die Bestimmungen des Art. I Z. 13 treten 
mit der Maßgabe in Kraft, daß in den Fällen, in 
denen die Pflichtversicherung als Mitglied eines 
Landtages nach dem Bundesangestellten-Kranken
versicherungsgesetz 1937 vor dem 1. August 1963 
geendet hat, die drei wöchige Frist zur Geltend
machung des Rechtes auf freiwillige Versicherung 

. in der Krankenversich~rung mit dem 1. August 
1963 zu laufen beginnt. 

(3) Die Bestimmungen des Art. I Z. 1 treten mit 
1. Oktober 1963 in Kraft. 

ARTIKEL IV. 

Vollziehung. 

Mit der Vollziehung ist hinsichtlich der Bestim
mungen des Art. I Z. 3, soweit sie eine Befreiung 
von den Gerichts- und Justizverwaltungsgebüh
ren vorsehen, das Bundesministerium für Justiz 
im Einvernehmen mit dem Bundesministerium 
für soziale Verwaltung urid für Finanzen, hin
sichtlich aller übrigen Bestimmungen das Bundes
ministerium für soziale Verwaltung im Einver
nehmen mit den beteiligten Bundesministerien 
betraut. 

Ir. 
Bundesgesetz vom , 

mit dem das Gewerbliche Selbständigen
Pensionsversicherungsgesetz abgeändert wird 
(8. Novelte zum Gewerblichen Selbständigen-

Pensionsversicherungsgesetz). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL 1. 

Das Gewerbliche Selhständigen-Pensionsver
sich,erungsgesetz, BGBl. Nr. 292/1957, in der 
Fassung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 157/1958, 
BGBl. Nr. 65/1959, BGBl. Nr. 29111959, RGBl. 
Nr. 169/1960, BGBl. Nr. 295/1960, BGBl. 
Nr. 14/1962, BGBl.Nr. 324/1962 und BGBl. 
Nr. 86/1963, wird abgeändert wie folgt:, 

1. Die überschrift des§ 31 hat Zu lauten: 

"Abgab.enfreiheit des':-Trägers der 
, P e n s j 0 ns ve r s ich ·e r u 11 g." 

2. a) Die Obers.chrift des § 32 hat zu lauten: 

"S 0 n s ti ge Ab gabe n f r e i h ,e i t." 

b) § 32 Abs. 1 und 2 haben zu lauten: 

,,(1) Von der Entcichtung der bundesrechtlich 
geregelten öffentlichen Abgaben .mit Ausnahme 
der Gerichts- und Justizverwahungsgebühren 
- unbeschadet des § 4 des Umsatzsteuer
g·esetzes - sowi,e von der Entridltung der 
Bundesv,erwaltungsabgaben sind befreit: 

1. Rechtsgeschäfte, RechtSl\lrkunden und sonstige 
Schriften sowie die im Verfahren vor den Ver
waltungsbehörden durchgeführten Amtshandlun
g,en, wenn sie. die ObertraJgung von Liegen
schaften, Räumen, Einrichtungsgegenständen und 
Gerätschaften betl"effen, die zwischen dem Träger 
der Pensionsversicherung nach diesem, Bundes
gesetz und anderen Trägern der Sozialversiche, 
rung vorgenomm~n wird, auch wenn diese 
Gegenstände nicht ganz oder überwiegend der 
Erfüllung der Aufgaben der Versicherungsträger 
dienen; 

2. Rechtsgeschäfte, Rechtsurkunden, sonstige 
Schriften und die im Verfahren vor den Ver
waltungsbehörden, Einigungskommissionen, nach 
sozralversicherungsrechtlich.en Vorschriften er
richtet.en Kommiss,ionen, Ausschüssen und 
Schiedsgerich·ten durchg.eführten Amtshandlune 
gen, wenn sie Rechtsverhältnisse betreffen, die 
begründet oder abgewickelt werden 

a) in Durchfühl"Ung der in diesem Bundes
gesetz geregelten Pensionsversicherung 
zwischen dem Träg,er ·der Pensionsversiche
rungeinerseits und den Versichertenr den 
Anspruchswerbern und Anspruchsberechtig
ten auf Leistungen der Versicherung, den 
Vertragspartnern des Versicherungsträge,rs 
sowie den Fürsorgeträgern anderseits, 

b) vom Versicherungsträger zur Beschaffung, 
Sicherung, Instandhaltung oder Erneuerung 
von Liegenschafnen, Räumen, Einrichtungs
gegenständen und Gerätschaften, die der 
Erfüllung der Aufgaben der Versicherung 
dienen, sow.eit sie nicht ausschließlich oder' 
überwiegend für die Anlage von Ver
mögensbeständen bestimmt ~ind; 

3. alle Amtshandlungen, Urkunden und sonstLge 
Schriften, die zur Bildung der Verwaltungs
körper des Versicherungsträgers notwendig sind. 

(2) Von den Gerichts- und Justizv,erwahungs
gebühren sind befreit: 

1. die Schriften und Amtshandlungen in Lei
stüngs~treitverfahren nach diesem Bundesgesetz; 

2. die Versicherungsträger und ihre Verbände 
in gerichtlichen Verfahren, d~e Angelegenheiten 
der im 'Abs. 1 genannten Art betreffen." 

c) Die bisherigen Abs; 2 und 3 erhalten die 
Bez.eichnung Abs. 3 und 4. 

2 
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3. § 47 hat zu huten: . 
"ü be r t rag u n g, P f ä n dun gun d V e r

p f ä n dun g von Lei s tun g s-
ans p r ü ehe n. 

§ 41. (1) Die Ansprüche auf Geldleistungen nach 
diesem Bundesgesetz, mit Ausnahme des Hilf
losenzuschus~es, können Irechtswirksam nur in 
folgenden Fällen übertragen, gepfändet oder ver
pfändet werden: 

1. zur Deckung von Vorschüs&en, die dem 
Anspruchsberechtigten von Sozialversicherungs
trägern oder von einem Träger der öffentlichen 
Fürsorge auf Rechnung der Versicherungsleistung 
nach deren AnfaH, jedoch vor deren Flüssig
machung gewährt wurden; 

2. zur Deckung von gesetzlich-en Unterhalts
ansprüchen gegen den Anspruchsberechtigten 
mit der Maßgabe, daß § 6 des Lohnpfändungs
gesetzes, BGBl. Nr. 51/1955, sinngemäß Anwen
dung zu finden hat. 

(2) Der Anspruchsberechtigte kann mit Zu
stimmung des Versicherungsträgers seine An
sprüch-e auf Geldleistungen auch in 'anderen als 
den im Abs. 1 angeführten Fällen ganz oder 
teilweise rechtswirksam übertragen; der Ver~ 
_ sicherungsträger darf di,e Zustimmung nur 
erteilen, wenn die übertragung im Interesse des 
Anspruchsberechtigten oder seiner nahen Ange
hörigen gelegen ist. 

(3) Der Hilflosenzuschuß, die nicht auf Geld
leistungen gerichteten Ansprüche sowie die 
Anwartschaften nach diesem Bundesgesetz können 
weder übertra.gen noch gepfändet noch ver
pfändet werden." 

4. Im § 70 Abs. 2 Z. 1 ist der Ausdruck "des 
24. L,ebensjahres" durch den Ausdruck "des 
25. Lebensjahres" zu ersetzen. 

ARTIKEL 11. 

übergangsbestimmung. 

PeI1s.onen, die erst auf Grund der Bestiinmun
gen des Art. I Z. 4 dieses Bundesgesetzes 
Anspruch auf eine Leistung aus der Pensions
versicherung nach dem Gewerblichen Selbständi
gen-Pensionsversicherungsgesetz erhalten, gebührt 
diese Leistung ab 1. August 1963, wenn der Ver
sicherungsfall vor diesem Tag eingetreten ist 
und die Leistung bis 31. Dezember 1963 bean
tragt wird. 

ARTIKEL III. 

Wirksamkeitsbeginn. 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit nichts 
anderes bestimmt wird, am 1. August 1963 in 
Kraft. 

(2) Die Bestimmungen des Art. I Z. 4 treten 
rückwirkend mit 1. Juli 1958 in Kraft . 

(3) Die Bestimmungen des Art. I Z. 3 treten 
mit 1. Oktober 1963 in Kraft. 

ARTIKEL IV. 

Vollziehung. 

Mit der Vollziehung ist hinsichtlich der Be
stimmungen des Art. I Z. 2, soweit sie eine Be
freiung von den Gerichts- und Justizverwaltungs
gebühren vorsehen, das Bundesministerium für 
Justiz im Einvernehmen mit den Bundesministe
rien für soziale Verwaltung und für Finanzen, 
hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung im 
Einvernehmen mit den beteiligten Bundes
ministerien betraut. 

III. 

Bundesgesetz vom , 
mit dem das Landwirtschaftliche Zuschuß
rentenversicher:ungsgesetz, abgeändert wird 
(5. Novelle zum Landwirtschaftlichen Zu-

schuß ren ten versicherungsgesetz ). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I. 

Das Landwirtschaftliche Zuschußrentenver
sicherungsgesetz, BGBl. Nr. 293/1957, in der Fas
sung der Bundesgesetze BGBl. Nr. 95/1959, BGBl. 
Nr. 167/1960, BGBl. Nr. 296/1960 und BGBl. 
Nr. 15/1962 wird abgeändert wie. folgt: 

1. Die überschrift des § 29 hat zu lauten: 

"A b gab e n f r e i h ei t des Tr ä ger s der 
landwirtschaftlichen Zuschuß

ren t e n ver s ich e run g." 

2. a) Die überschrift des § 30 hat zu lauten: 

"S 0 n s t i g e A b gab e n f r e i h e i t." 

b) § 30 Abs. 1 und 2 haben zu lauten: 

,,(1) Von der Entrichtung der bundes rechtlich . 
geregelten öffentlichen Abgaben mit Ausnahme 
der Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren 
- unbeschadet des § 4 des Umsatzsteuer
gesetzes - sowie von der .Entrichtung der 
Bundesverwaltungsabgaben sind befreit: 

1. Rechtsgeschäfte, Rechtsurkunden und 
sonstige Schriften. sowie die im Verfahren vor den 
Verwaltungsbehörden durchgeführten Amtshand
lungen, .wenn sie die Obertragungvon Liegen
schaften, Räumen, Einrichtungsgegenständen und 
Gerätschaften betreffen, die zwischen dem Trä
ger der landwirtschaftlichen Zuschußrentenver-
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sicheruns und anderen Trägern der Sozialver
sicherung vorgenommen wird, auch wenn diese 
Gegenstände nicht ganz oder überwiegend der 
Erfüllung der Aufgaben der Versicherungsträger' 
dienen; 

2. Rechtsgeschäfte, Rechtsurkunden, sonstige 
Schriften und die im Verfahren vor den Verwal
tungsbehörden, Einigungskommissionen, nach 
sozialversicherungsrechtlichen Vorschriften er
richteten Kommissionen, Ausschüssen und 
Schiedsgerichten durchgeführten Amtshandlun
gen, wenn sie Rechtsverhältnisse betreffen, die 
begründet oder abgewickelt werden 

a) in Durchführung der in diesem Bundes
gesetz geregelten landwirtschaftlichen Zu
schuß rentenversicherung zwischen dem Trä
ger der landwirtschaftlichen Zuschußrenten
versicherung einerseits und den Versicher
ten, den Anspruchswerbern und Anspruchs
berechtigten auf Leistungen der. Versiche
rung, den Vertragspartnern des Versiche
rungsträgers sowie" den Fürsorgeträgern 
anderseits, , 

b) vom Versicherungsträger zur Beschaffung, 
Sicherung, Instandhaltung oder Erneuerung 
von Liegenschaften, Räumen, Einrichtungs
gegenständen und Gerätschaften, die der 
Erfüllung der Aufgaben der Versiche""rung 
dienen, soweit" sie nicht ausschließlich oder 
überwiegend für die Anlage von Ver
mögensbeständ~n bestimmt sind; 

3. alle Amtshandlungen, Urkunden und sonsti
gen Schrifte'n, die zur Bildung der Verwaltungs
körper des Versicherungsträgers notwendig sind. 

(2) Von den Gerichts- und 'Justizverwaltungs
gebühren sind befreit: 

1. die Schriften und Amtshandlungen in 
Leistungsstreitverfahren nach diesem Bundes
gesetz; 

2. die Versicherungsträger und. ihre Verbände 
in gerichtlichen Verfahren, die Angelegenheiten 
der im Abs. 1 genannten Art betreffen." 

c) Die bisherigen Abs. 2 und 3 erhalten die 
Bezeichnung Abs. 3 und 4. 

3. § 45 hat zu lauten: 

"ü b e r t rag u n g, P f ä n dun gun d V e r
p f ä n dun g von Lei s tun g s-

ans p r üc h e n. 

§ 45. (1) Die Ansprüche auf Geldleistungen 
nach diesem Bundesgesetz können rechtswirksam 
nur in den folgenden Fällen übertragen, ge
pfändet oder verpfändet werden: 

1. zur Deckung von Vorschüssen, die dem An
spruchsberechtigten von Sozialversicherungs
trägern oder von einem Träger der öffentlichen 
Fürsorge auf Rechnung der Versicherungs
leistung nach deren Anfall, jedoch vor deren 
Flüssigmachung gewährt wurden; 

2. zur Deckung von gesetzlichen Unterhalts
ansprüchen gegen den Anspruchsberechtigten mit 
der Maßgabe, daß § 6 des Lohnpfändungs
gesetzes, BGBl. Nr. 51/1955, sinngemäß Anwen
dung Zu finden hat. 

(2) Der Anspruchsberechtigte kann mit Zu
stimmung des Versicherungsträgers seine An
sprüche auf Geldleistungen auch in anderen als 
den im Abs. 1 angeführten Fällen ganz oder ~eil
weise rechtswirksam übertragen; der Versiche
rungsträger darf die Zustimmung nur erteilen, 
wenn die übertragung im Interesse des An
spruchsberechtigten oder seiner nahen Angehöri
gen gelegen ist. 

(3) Die nicht auf Geldleistungen gerichteten 
Ansprüche sowie die Anwartschaften nach diesem 
Bundesgesetz können weder übertragen noch ge
pfändet noch verpfändet werden. 

4. Im § 64 Abs. 2 Z. 1 ist der Ausdruck "des 
24. Lebensjahres" durch den Ausdruck "des"' 
25. Lebensjahres" zu ersetzen. 

ARTIKEL 11. 

übergangsbestimmung. 

Personen, die erst auf Grund der Bestimmun
gen des Art. I Z. 4 dieses Bundesgesetzes An
spruch auf eine Leistung aus der landwirtschaft
lichen Zuschußrentenversicherung erhalten, ge
bührt diese Leistung ab 1. August 1963, wenn 
der Versicherungsfall vor diesem Tag eingetreten 
ist und die Leistung bis 31. Dezember 1963 be
antragt wird. 

ARTIKEL III. 

Wir ksamkeitsbeginn. 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt, soweit nichts 
anderes bestimmt wird, am 1. August 1963 in 
Kraft. 

(2) Die Bestimmungen des Art. I Z. 4 treten 
rückwirkend mit 1. Juli 1958 in Kraft. 

(3) Die Bestimmungen des Art. I Z. 3 treten mit 
1. Oktober 1963 in Kraft. 

ARTIKEL IV. 

Vollziehung. 

Mit der Vollziehung ist hinsichtlich der Be
stimmungen des Art. I Z. 2, soweit sie eine Be
freiung von den Gerichts- und Justizverwaltungs
gebühren vorsehen, das Bundesministerium für 
Jusitz im Einvernehmen mit den Bundesmini
sterien für soziale Verwaltung und für Finanzen, 
hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen das 
Bundesministerium für soziale Verwaltung im 
Einvernehmen mit den beteiligten Bundes
ministerien betraut. 
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IV. 

,. Bundesgesetz vom , 
mit dem das Notarversicherungsgesetz 1938 
abgeändert' wird (7. Novelle zum Notar

vetsicherungsgesetz 1938). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I. 

Das Notarversicherungsgesetz 1938, BGBl. 
Nr. 2, in der Fassung' der Bundesgesetze BGBl. 
Nr. 174/1951, 13GBl. Nr. 159/1952, BGBl. 
Nr. 67/1955, BGBL Nr. 262/1957,BGBl. Nr. 2951 
1959, BGBl. Nr. 167/1961 und des Allgemeinen 
Soziilversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955, 
wird abgeändert wie folgt: 

1. Im § 14 Z. 2 lit. b letzter Satz ist der Aus
druck "des 24. Lebensjahres" durch den Aus
druck "des 25. Lebensjahres" zu .ersetzen. 

2. Im § 15 Abs. 2 ist der Ausdruck ,;minde
stens 300 S." durch den Ausdruck "mindestens 
400 S." zu ersetzen. 

3. a) § 22 Abs. 1 hat zu lauten: 

,,(1) Die Ansprüche auf Leistungen nach diesem 
Bundesgesetz, mit Ausnahme des Hilflosenzu

, schusses und des Begräbniskostenbeitrages, kön
nen. rechtswirksam nur in folgenden Fällen über
tragen, gepfändet oder verpfändet werden: 

der Maßgabe, daG· § .6 des ,Lohnpfändungs
gesetzes, BGBl. Nr, 51/1955, sinngemäK Anwen-
dupg zu finden hat. . 

3. zur Deckung der Ansprüche auf Rückersatz 
ungerechtfertigt bezogener Leistungen und zur 
Hereinbringung von rückständigen Beiträgen aus 
der Versicherung von Notaren und Notariats
substituten samt Verzugs- und Nebengebühren." 

b) Im § 22 sind nach dem Abs. 1 folgende 
Abs. 2 und 3 einzufügen: 

,,(2) D~r Anspruchsberechtigte kann mit Zu
stimmung des Versicherungsträgers seine An
sprüche auf Geldleistungen auch in anderen als 
den im Abs. 1 angeführten Fällen ganz oder 
teilweise rechtswirksam übertragen; der Versiche
rungsträger darf die Zustimmung nur . erteilen, 
wenn die übertragung im Interesse des An
spruchsberechtigten oder seiner nahen Angehöri
gen gelegen ist. 

(3)' Der Hilflosenzuschuß sowie die Anwart
schaften nach diesem Bundesgesetz können weder 
übertragen noch gepfändet noch verptindet 
werden. Der Begräbniskostenbeitrag kann nur in 
den im Abs. 1 Z. 1 angeführten Fällen über
tragen; gepfändet oder verpfändet werden." 

c) Der bisherige Abs. 2 erhält die Bezeich
nung Abs. 4. 

ARTIKEL 11. 

Wirksamkehsl>eginn .. 

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. August 1963 in 
Kraft. 

AR TIKEL III. 

Vollziehung. 

1. zur Deckung von Vorschüssen, die dem An
spruchsberechtigten von Sozialversicherungs
trägern, vom Dienstgeber oder von einem Träger 
der öffentlichen Fürsorge auf Rechnung der Ver
sicherungsleistung nach deren Anfall, jedoch vor 
deren Flüssigmachung gewährt wurden; Mit der Vollziehung ist das Bundesministerium 

2. zur Deckung von gesetzlichen Unterhalts- für soziale Verwaltung im Einvernehmen mit den 
ansprüchen gegen den Anspruchsberechtigü~n mit beteiligten Bundesministerien betraut. 
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I. 

Erläuternde Bemerkungen 
zur 11. Novelle zum Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz. 

Zu Art. I Z. 1: 

Die vorgeschlagene 1\nderung geht auf das 
Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom 
11. Oktober 1962, Z. G 5/62-9, zurück, womit 
die in § 98 Abs. 1 Z. 2 ASVG. enthaltenen 
Worte "mit der Beschränküng, daß diesem die 
Hälfte der Bezüge frei bleiben muß" als v,er
fassungswidri,g aufgehoben wurden. Der Ver
fassungsgerichtshof hat über Antrag des 
Obersten Gerichtshofes die zitierte GesetzessteHe 
auf ihre Verfassungsmäßigkeit hin geprüft und 
ist im Hinblick auf den Gleichheitssatz dabei 
zunächst davon ausgegangen, daß der Pfändungs
schutz, den die R'echtsordnung den Unterhalts
verpflichteten gewährt, wenn wegen der Unter
haltsansprüche gepfändet wird, ohne Rücksicht 
auf das Pfändungsobjekt gLeiches Ausmaß haben 
soll. Dies schließt dem Verfassungsgerichtshof zu
folge nicht aus, daß eine unterschiedliche Behand
lung der Unterhaltsverpflichteten aus gewissen 
Unterschieden in der Qualität der Pfändungs
objekte ableithar und damit sachlich begründbar 
sein k;mn. Beispielsweise führt der Verfasmngs
'ger,ichtshof an, daß der Anspruch auf Stillgeld 
(§ 163 ASVG.) und der Anspruch auf Ent
bindungsbeitrag (§ 164 ASVG.) sich im Hinblick 
auf den besondere~ Zweck dieser Sozialver
sicherungslei,stungen von anderen Pfändungs
objekten derart unterscheidet, daß daraus eine 
gewisse Differenzierung imPfändungsschutz ab
leitbar wäre. 1\hnliches gilt nach der Auffassung 
des Verfassungsgeridttshofes auch für andere 
Ansprüche auf Geldleistungen aus der Sozial
versicherung. Bei den . Ansprüchen auf Geld
leistungen aus der Pensionsversicherung konnte 
der Verfassungsgerichtshof dies nicht finden. Er 
kam zum Schluß, daß sich diese Ansprüche. von 
sonstigen Einkommensarten, ,einschließlich jener, 
die unter das Lohnpfändungsgesetz fallen, nicht 
dermaßen unterscheiden, daß daraus .eine. unter
schiedliche Behandlung, wie sie § 98 Abs. 1 Z. 2 
ASVG. aufweist, ableitbar. wäre. Die ausge
sprochene Aufhebung tritt mit Ablauf des 
30. September 1963 in Kraft. 

Die vorliegende 1\nderung des § 98 ASVG. 
berücksichtigt . den vom Verfassungsgerichtshof 
aufgestellten Grundsatz, daß die Ge1dleistungen 

aus der Pensionsversicherung von den An
sprüchen aus sonstigen Einkommensarten als 
Pfändungsobjekt nicht derart verschieden sind, 
daß ihre unterschiedliche Behandlung gerecht
fertigt ist. Die 1\nderung Zu § 98 Abs. 1 Z. 2 
ASVG. unterstreicht die Wirksamkeit dieses 
Grundsatzes dadurch, daß in den Fällen, in denen 
Geldleistungen nach dem Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetz zur Deckung von gesetzlichen 
Unterhaltsansprüchen gegen den Anspruchs
berechtigten übertragen, verpfändet oder gepfän
det werden, § 6 des Lohnpfändungsgesetzes, 
BGBL Nr. 51/1955 sinngemäß Anwendung zu 
finden hat .. 

Gleichzeitig nimmt die 1\nderung aber auch 
auf die Ausführungen in dem oben zitierten Er
kenntnis des Verfassungsgerichtshofes Bedacht, 
wonach der Anspruch auf Stillgeld (§ 163 ASVG.), 
der Anspruch auf Entbindungsbeitrag (§ 164 
ASVG.) und andere vom Gerichtshof nicht näher 
umschriebene Ansprüche auf Geldleistungen nach 
dem Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz mit 
Ausnahme der aus der Pensionsversicherung im 
Hinblick auf ihren besonderen Zweck eine unter
schiedliche Behandlung als Pfändungsobj'ekt ver
tretbar erscheinen lassen. Die 1\nderungen zu 
Abs. 1 Eingang und Abs. 3 bewirken daher, daß 
der Anspruch auf Stillgeld, auf Entbindungs
beitrag und auf Sterbegeld aus der Kranken
versicherung (§ ·169 ASVG.) und der Unfall
versicherung (§ 214 ASVG.) im Hinblick darauf, 
daß diese Leistungen bestimmten Zwecken gewid
met sind, nur zur Deckung von Vorschüssen, die 
dem Anspruchsberechtigten in den in § 98 Abs. 1 
Z. 1 ASVG. angeführten Fällen gewährtwurden, 
übertragen, verpfändet oder gepfändet werden 
können. Der HiWosenzuschuß und die nicht auf 
Geldleistungen gerichteten Ansprüche können 
so wie bisher weder übertragen, verpfändet oder 
gepfändet werden. 

Zu Art. I Z: 2 und 3: 

§ 110 ASVG. sieht für Rechtsgeschäfte, Rechts
urkunden, Schriften 'Und Amtshandlungen der 
dort angegebenen bestimmten Arten eine sach
liche Befreiung von der Entrichtung der bundes
rechtlich g,eregelten öffentlichen Abgaben sowie 
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von der Entrichtung der Bundesverwal~ungs
abgaben un,d der Gerichts- und Justizver.waltungs
gebühren vor. Die Befreiung ist eine sachliche, 
sie erstreckt sich somit auf die betreffenden 
Recht!lg.eschäfte·, Urkunden oder Amtshandlungen. 

In den gerich.tlichen Verfahren, die unter die 
Bestimmungen der genannten Gesetzesstelle fallen, 
erstreckt sich daher die Befreiung von den 
Gerichts- und, Justizverwaltungsgebühren nicht 
nur auf den Sozialver,sicherungsträger, sondern 
auf alle an den Verfahren beteiligten Parteien. 

Unter den gerichtlichen Verfahren, die unter 
die s,achliche Gehührenbefreiung der genannten 
Gesetzesstelle fallen, nehmen die Exekutions
verfahren, die von den Sozialversicherungsträgern 
zur Hereinbringung rückständi·ger Sozialver
sicherungsbeiträge eingeleitet werden müssen, den 
breitesten Raum ein. Nach vorsichtigen SchätzU:U
gen werden in ganz österreich im Jahr weit 
über hunderttausend solche Exekutionsverfahren 
gegen säumig,e BeitragslS'chuldnereingeleitet. 

Es ist nicht vertretbar, daß Personen, die 
ihren Verpflichtunge!l' gegenüber dem Sozial
versicherungsträger nicht pünktlich nachkommen. 
in dem gerichtlichen Verfahren, das der Ver
sicherungsträger zur Durchsetzung seiner An
sprüche einleiten muß, durch eine Befreiung von 
den Gerichts- und Justizverwaltungsgebühren 
begünstigt werden. 

In den gerichtlichen Verfahren, die untp.~ die 
Bestimmungen des Abs. 1 deI') § 110 ASVG. 
fallen, soU daher die jetzt bestehende sachliche 
Befreiung von den Gerichts- und, Justizver
waltungsgebühren in eine, persönliche des Sozial
versicherungsträgeI's umg~wandelt werden. Ledig
lich für die Leistungsstreitverfahren vor den 
Schj.eds~erichten der Soziahersicherung und dem 
Oberlandesgericht Wien soll die' sachliche Be
freiung von den Gerichts- und Justizverwaltungs
gebühren hestehen bleiben. 

Der Wegfall der Befreiung von den Gerichts
gebühren wird voraussichtlich 'eine große Zahl 
von Beitragsschuldnern, die bisher ihre Beiträge 
erst nach Einleitung des Exekutiönsverfahrens 
entrichtet haben, dazu veranlassen, ihre Beitl'äge 
zwecks Vermeidung einer Belastung mit Gerichts
gebühren rechtzeitig an den Versicherungsträ~er 
einzuzahlen. Dies wird nicht nur zu einer En't
lastung der Exekutionsgerichte führen, sondern 
voraussichtlich auch bewirken, daß die Außen
stände der Versicherungsträger an rückständigen 
Beiträgen schneller hereingebracht werden 
können. 

Nach vorliegenden Schätzungen wird die Er
setzung der sachlichen Gebührenbefreiung, die 
derzeit in den unter die Bestimmungen der 
§§ 110, ASVG., 32 GSPVG. und 30 LZVG. fal
lenden gerichtlichen Verfahren besteht, durch 
eine persönliche Befreiung des Versicherungs
trägers einen Ertrag an Gerichts- und Justiz-

verwaltungsgebühren von rund 6 Millionen 
Schilling im Jahr ergeben. Die derzeitige bud
getäre Lage erlaubt es nicht, auf diese Einnahmen, 
die mit einem durchaus tragbaren Verwaltungs
aufwand erzielt werden können, zu verzichten. 

Zu Art. I Z. 4, 6, 9 und 10: 

Im § 122 ASVG., wodurch unter anderem die 
Anspruchsberechtigung auf Leistungen der Kran
kenversicherung nach dem Ausscheiden aus der 
Versicherung geregelt wird, wird in Abs. 2 Z. 2 
bestimmt, daß die Leistungen für Versicherungs
f,älle nach dem Ende der Versicherung auch an 
Personen zu gewähren sind, die innerhalb der 
letzten zwölf Monate vor dem Ausscheiden aus 
der Pflichtversicherung mindestens 26 Wochen 
oder unmittelbar vorher sechs Wochen versicliert 
waren und sogleich nach dem Ausscheiden aus der 
Pflichtversicherung erwerbslos geworden sind, 
wenn der Versicherungsfall während der Er
werbstätigkeit und bipnen drei Wochen nach dem 
Ausscheiden eingetreten. ist; das gleiche gilt, wenn 
bei einem mehrfach Krankenversicherten eine 
versiche~ungspflichtige Beschäftigung endet und 
das Entgelt aus, den weiter bestehenden Be
schäftigungen den Betrag von 680 S monatlich 
nicht übersteigt. 

Im § 152 Abs. 2 ASVG. wird die Gewährung 
des Familien- und Taggeldes aUß der Kranken
versicherung geregelt und bestimmt, daß An
spruch auf Familiengeld für einen Angehörigen 
nicht besteht, der aus selbständiger oder unselb
ständiger Tätigkeit oder aus einer Reihe von 
anderen Einkunftsquellen ein Einkommen von 
mehr als 680 S im Monat bezieht. Schließlich wird 
in den §§ 253 und 276 Abs. 1 ASVG., die, 
Näheres über den Anspruch auf Alters(Knapp
schaftsalt'ers)pension bestimmen, angeordnet, daß 
ein Anspruch nicht zustande kommt, wenn qer 
Versicherte am 'Stichtag (§223 Abs. 2 ASVG.) in 
der Pensionsversicherung pflichtversichert ist; eine 
Pflichtversicherung auf Grund einer Beschäftigung 
mit einem im Monat gebührenden Entgelt von 
nicht mehr als 680 S hat hiebei außer Ansatz zu 
bleiben. 

Der in diesen vier Gesetzesstellen angeführte 
Betrag von 680 S, .der der Höhe des Richtsatzes 
in der Fassung der 7. Novelle zum ASVG., 
BGBL Nr. 168/1960, entspricht, bedarf schon im 
Hinblick auf die Knderung des inneren Geld
wertes einer gewissen Erhöhung. Die Erhöhung 
des Betrages im § 253 Abs. l' ist insbesondere 
dadurch begründet, daß in der Zwischenzeit die 
Bewertung, der Dienstwohnungen der Haus
besorger eine Knderung erfahren hat, ohne daß 
sich das Einkommen selbst geändert hätte. Die 
durchschnittliche Erhöhung der Sachbewertung 
ist mit 24 Sanzunehmen .. Die Erhöhung des 
festen Betrages um 30 S stellt somit praktisch den 
früheren Zustand wieder her. 
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Zu Art. I Z. 5, 7 und 8: 

Im Bereich der Krankenversicherung nach dem 
Allgemeinen Sozial versicherungs gesetz gelten 
Kinder und Enkel grundsätzlich bis zur Voll
endung des 18. Lebensjahres als Angehörige. 
über diesen Zeitpunkt hinaus gelten sie als An
gehörige, wenn sie wegen Schul- oder Berufsaus
bildung sich noch nicht selbst erhalten können, 
bis zur ordnungsmäßigen Beendigung der Aus
bildung, längstens jedoch bis zur Vollendung "des 
24. Lebensjahres; Kinder und Enkel gelten auch 
dann über das 18. Lebensjahr hinaus als Ange-

Zu Art. I Z. 12: 

Im Zuge der Neufassung des § 98 ASVG. 
durch den vorliegenden Entwurf erscheint es 
zur gleichmäßigen Behandlung aller Empfänger 
von Sozialversicherungsleistungen angebracht, 
diese Vorschriften über die übertragung, Pfän
dung und Verpfändung von Leistungsansprüchen 
auch in der von den Pensions ins ti tuten durch
geführten zusätzlichen Pensionsversicherung an
zuwenden, da es sich auch hier um eine von 
gesetzlichen Sozialversicherungsträgern geführte 
Pensionsversicherung handelt. 

"hörige, wenn" sie wegen geistiger oder körper-
l·ch G b ch ß d d h Zu Art. I Z. 13: 
1 er e re en au erstan e sin ,sic selbst 

den Unterhalt zu verschaffen, sofern das Ge- Durch Art. V Z. 53 der 9. Novelle zum 
brechen vor Vollendung des 18. Lebensjahres oder ASVG. wurde für die Mitglieder der Landtage, 
vor Vollendung des 24. Lebensjahres während die nicht bereits in der Krankenversicherung 
der Schul- oder Berufsausbildung, eingetreten ist. pflichtversichert sind oder für die durch eine 
Die Begrenzung der Angehörigeneigenschaft mit Krankenfürsorgeeinrichtung eines öffentlich
dem 24. Lebensjahr ist änderungsbedürfdg, weil rechtlichen Dienstgebers vorgesorgt ist, die Kran
durch die Verpflichtung zur Ablegung eines Prä- kenversicherungspflicht nach Maßgabe der Be
senzdienstes in der Dauer von neun Monaten die stimmungen des Bundesangestellten-Krankenver
Schul- und Berufsausbildung in einer immer" sicherungsgesetzes eingeführt. Es haben sich nun 
größeren Zahl vol)." Fällen vor Vollendung des Fälle ergeben, in denen Landtagsabgeordnete vor 
24. Lebensjahres "nicht mehr abgeschlossen werden Beginn dieser Pflichtversicherung in der Kranken-
k D· versicherung frei!'\'illig versichert waren. Es be-

anno le Änderung soll aber auch" in jenen 
Fällen Abhilfe schaffen, in denen Studierende der steht derzeit keine Möglichkeit, eine solche frei

willige Weiterversicherung nach Beendigung des 
Hochschulen auch bei bestem Studienerfolg aus Mandates als Landtagsabgeordneter wieder fort
technischen Gründen (Beschränkung der Labora- zusetzen. Um die in Betracht kommenden Per
toriumsplätze und anderen) ihr Studium nicht bis sonen vor sozialversicherungsrechtlichen Nach-
zur Vollendung des 24. Lebensjahres abschließen teilen zu bewahren, ist es notwendig, ihnen die 
können. Aus diesen Gründen erscheint die Er- Fortsetzung einer früher bestandenen freiwilligen 
höhung der Altersgrenze bis zur Vollendung des Versicherung zu ermöglichen. Analog zur Rege-
25. Lebensjahres gerechtfertigt. lung des § 16 ASVG. wird ein entsprechender 

Eine ähnliche Regelung wie im Bereich der Antrag innerhalb von drei Wochen ab dem Ende 
Krankenversicherung nadl dem Allgemeinen So- der Pflichtversicherung bei jenem Krankenver
zialversicherungsgesetz besteht auch im Bereiche sicherungsträger einzubringen sein, bei dem die 
der U nfall- und Pensionsversicherung. Die freiwillige Krankenversicherung seinerzeit be
gleichen Gründe, die für eine Erhöhung der standen hat. Die ursprüngliche Beitragsgrund
Altersgrenze für die Aqgehörigeneigenschaft in lage aus der freiwilligen Versicherung soll durch 
der Krankenversicherung sprechen, sprechen auch die zwischenweilige Pflichtversicherung nach dem 
für eine Erhöhung der Altersgrenzen in der Un- Bundesangestellten - Krankenversicherungsgesetz 
fall- und Pensionsversicherung. Der finanzielle 1937 keine Änderung erfahren. 
Mehraufwand ist im Hinblick auf den gesamten 
"Renten- und Pensionsaufwand von untergeord
neter. Bedeutung. 

Zu Art: I Z. 1i: 

Infolge des großen Anfalles an überweisungs
anträgen werden die überweisungsbeträge nach 
§ 308 von den Pensionsversicherungsträgern erst 

" mehrere Jahre nach der Antragstellung tatsäch
lich gezahlt, sodaß erst seit dem Zeitpunkt der 
Auszahlung eine Wertverminderung eintreten 
kann. Für die Aufwertung soll daher der für das 
Jahr der Zahlung des überweisungsbetrages an 
den Dienstgeber geltende Faktor herangezogen 
werden. 

Zu Art. I Z. 14: 

Seit dem Inkrafttreten der Neufassung des 
§ 501 Abs. 2 ASVG. durch Art. V Z. 60 der 
9. Novelle, BGBL Nr. 13/1962, wurde von ver
schiedenen Seiten das Verlangen herangetragen, 
die Nachzahlung der Pensionen und Renten für 
die Zeit vor dem lO.April 1945 nicht mehr an 
die Voraussetzung zu binden, daß der Pensions
(Renten)berechtigte "am 1. Dezember 1961 seinen 
Wohnsitz .im Gebiet" der Republik österreich 
hatte. Da diesem Wunsch Berechtigung nicht ab- . 
gesprochen werden kann, wurde eine ent
sprechende Regelung in den Entwurf aufgenom
men. 
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II. 

Erläuternde Bemerkungen 
zur 8. Novelle zum Gewerblichen Selbständigen-Pensionsversicherungsgesetz. 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit Erkenntnis der Kinder emes Versicherten, die sich emer 
vom 11. Oktober 1962, Z. G 5/62-9, eine Rege- wissenschaftlichen oder sonstigen Schul- oder 
lung im § 98 des Allgemeinen Sozial versicherungs- Berufsausbildung unterziehen, in den Rechts-· 
gesetzes, betreffend die übertragung, Pfändung bereichen des Allgemeinen Sozial versicherungs
und Verpfändung von Leistungsansprüchen als gesetzes und des Gewerblichen Selbständigen-

. verfassungswidrig erklärt. Der Entwurf einer Pensionsversicherungsgesetzes wörtlich gleich-
11. Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche- lautend sind, löst die Knderung der angeführten 
rungsgesetz sieht eine Knderung dieser Gesetzes- Bestimmungen im Entwurf einer 11. Novelle 
stelle unter Bedachtnahme auf die Rechtsauf- zum Allgemeinen Sozial versicherungs ge setz auch 
fassung des Verfassungsgerichtshofes vor. Dem- eine analoge Knderung der entsprechenden Be
entsprechend muß auch § 47 GSPVG .. über die stimmungen des Gewerblichen Selbständigen
übertragung, Pfändung und Verpfändung von Pensionsversicherungsgesetzes aus. Hinsichtlich 
Leistungsansprüchen geändert werden; weil diese der näheren Begründung der Knderungen im 
Gesetzesstdie mit der Regelung im § 98 ASVG. vorliegenden Novellenentwurf wird daher auf 
im wesentlichen wörtlich gleichlautend ist. Da die Erläuternden Bemerkungen zum Entwurf 
auch die Bestimmungen über die Abgabenfrei- einer 11. Novelle zum Allgemeinen Sozial ver
heit und die sozialversicherungsrechtliche Stellung sicherungsgesetz verwiesen. 

III. 

Erläuternde Bemerkungen 
zur 5. Novelle zum Landwirtschaftlichen Zuschußrentenversicherungsgesetz. 

Das Erkenntnis des Verf~ssungsgerichtshofes die Abgabenfreiheit und die sozialversicherungs
vom 11. Oktober 1962, Z. G 5/62-9, das eine rechtliche Stellung der Kinder eines Versicherten, 
Regelung des § 98 ASVG. als verfassungswidrig die sich einer wissenschaftlichen oder sonstrgen 
aufgehoben hat, und das eine entsprechende Schul- oder Berufsausbildung unterziehen, vor· 
Knderung dieser Gesetzesstelle im Entwurf einer gesehen. Da diese Bestimmungen auch im Land-
11. Novelle zum: Allgemeinen Sozial versicherungs- wirtschaftlichen Zuschußrentenversicherungsgesetz 
gesetz bewirkte, hat insofern auch für den Be- im wesentlichen mit gleichem Inhalt· gelten, 
reich des Landwirtschaftlichen Zuschußrenten- müssen die entsprechenden Vorschriften des 
versicherungsgesetzes Bedeutung, als die Bestim- Landwirtschaftlichen Zuschußrentenversicherungs
mung des § 98 ASVG. mit der des § 45 LZVG. gesetzes ebenfalls geändert werden. Hinsichtlich 
im wesentlichen wörtlich gleichlautend ist. Die der näheren Begründung der Knderungen im 
Knderung des § 98 ASVG. macht daher eine vorliegenden Novellenentwurf wird daher auf 
analoge Knderung des §. 45 LZVG. notwendig. die Erläuternden Bemerkungen zum Entwurf 
Im Entwurf einer 11. Novelle zum ASVG. ist einer 11. Novelle zum Allgemeinen Sozial
ferner eine· Knderung der Bestimmungen über versicherungsgesetz verwiesen. 
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IV. 

Erläuternde Bemerkungen 
zur 7. Novelle zum Notarversicherungsgesetz 1938. 

Der Verfassungsgerichtshof hat mit seinem Er
kenntnis vom 11. Oktober 1962, Z. G 5/62-9, 
eine Bestimmung des § 98 ASVG., betreffend die 
übertragung, Pfändung und Verpfändung von 
Leistungsansprüchen, als verfassungswidrig auf
gehoben. Dadurch wurde eine Knderung dieser 
Regelung im Entwurf einer 11. Novelle zum 
Allgemeinen Sozialversicherungsgesetz not
wendig. Da § 22 NVG. 1938. unter anderem 
auch eine Regelung enthält, die der vom Ver
fassungs gerichtshof für den Bereich des All
gemeinen Sozialversicherungsgesetzes aufgehobe
nen gleichartig ist, wird eine der Knderung des 
§98 ASVG. entsprechende Knderung des § 22 
NVG. 1938 notwendig. Gleichzeitig wird diese 
Bestimmung mehr als bisher an die Vorschrift des 
§ 98 ASVG. angepaßt. Hinsichtlich der näheren 

Begründung zu dieser Knderung wird auf die 
Erläuternden Bemerkungen zum Entwurf einer 
11. Novelle zum Allgemeinen Sozialversiche
rungsgesetz verwiesen. 

Mit der 10. Novelle zum Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetz, BGBl. Nr. 8511963, wurde 
der Mindestbetrag des nach diesem Gesetz zu 
gewährenden Hilflosenzuschusses erhöht, sodaß 
seine Mindesthöhe nunmehr 400 S beträgt. Diese 
Gesetzesänderung nahm die Versicherungsanstalt 
des österreichischen Notariates zum Anlaß, auch 
eine entsprechende Erhöhung des ~Hilflosen~ 
zuschusses zur Witwenrente nach dem NVG. 
1938 anzuregen. In Entsprechung dieser An
regung wird daher im § 15 Abs.2 NVG. 1938 
eine Erhöhung des Mindestbetrages des Hilflosen
zuschusses von 300 Sauf 400 S vorgenommen. 
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